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1. Einleitung

Als im Jahr 70 v. Chr.
 der Prozess gegen Gaius Verres, den „Ausbeuter Siziliens“, geführt wurde, befand sich das römische Gerichtssystem in einer Zeit des Umbruchs. Die sullanischen Reformen hatten den Rittern den Vorsitz der Repetundengerichte entzogen und ihn ausschließlich an die Senatoren übertragen. Diese Maßnahme hatte zur Folge, dass Vergehen der Provinzstatthalter häufig kaum noch geahndet wurden, da die senatorisch besetzten Gerichte nur selten etwas gegen ihre Standesgenossen unternahmen, zumal sich die Richter oftmals als bestechlich erwiesen.
 Die Konsuln des Jahres 70 strebten daher deutliche Reformen an, wozu als wichtiges Merkmal die Beseitigung der ausschließlichen Besetzung der Strafgerichtshöfe mit Senatoren zählte. Als Ergebnis wurde am Ende des Jahres das Richteramt zu je einem Drittel auf Senatoren, Ritter und Ärartribunen verteilt.
 

Der Prozess gegen Verres fand jedoch schon im Sommer statt, einem Zeitpunkt, an dem die Reformen noch nicht umgesetzt waren, aber bereits ihre Schatten voraus warfen. Die Anklage führte Marcus Tullius Cicero, der diese Aufgabe auf Bitten der Sizilier übernommen hatte.
 Nach der ersten Verhandlung, in der Cicero das allgemein übliche Verfahren dahingehend abgeändert hatte, dass er anstatt einer großen zusammenhängenden Anklagerede nur eine kurze Einführungsrede hielt und anschließend gleich mit der Zeugenvernehmung begann, galt Verres bereits als verurteilt. Dieser zog die Konsequenz und wartete nicht mehr die gesetzlich vorgeschriebene zweite Verhandlung ab, sondern entzog sich dem Gericht wohl durch freiwilliges Exil.
 

Die zweite Verhandlung fand dennoch statt, Verres wurde schuldig gesprochen. Normalerweise war für die zweite Verhandlung ein kompletter nochmaliger Durchgang der Zeugen und eine zweite Anklagerede, die auch das Schlussplädoyer bildet, vorgesehen. Nun wird allgemein in der Forschung angenommen, dass Cicero aus dem Grund, dass Verres sich dem Gericht entzog, keine zweite Rede hatte halten können. Diese Annahme ist gut belegt und abgesichert, es scheinen dahingehend keinerlei Zweifel zu bestehen und dies soll auch im Rahmen dieser Arbeit nicht angezweifelt werden. Da Cicero jedoch eine zweite Rede veröffentlicht hat, steht somit eine weitere Frage im Raum. Hat Cicero diese zweite – nicht gehaltene – Rede nachträglich geschrieben, mit dem Ziel, speziell ein lesendes Publikum anzusprechen oder schrieb er sie – zumindest in Teilen – mit der Absicht, sie in der zweiten Verhandlung zu halten? In der Forschung wurde diese Frage kaum gestellt, und es wird stattdessen nahezu widerspruchslos davon ausgegangen, dass Cicero sie im Nachhinein geschrieben hat. Die Hauptintention dieser Arbeit ist es, die Haltbarkeit dieser Annahme zu überprüfen. Es kann sich dabei größtenteils nur auf die Überlieferungen Ciceros gestützt werden, da er für viele historische Fakten die einzige Quelle darstellt. Ziel dieser Arbeit ist daher auch kein Nachweis oder die Widerlegung der obigen Annahmen, sondern eine Neuinterpretation der von Cicero gemachten Angaben, aus dem Blickwinkel der weiter untern dargelegten Arbeitshypothesen.

Innerhalb der zweiten Rede gegen Verres sollen dazu sowohl fiktive als auch situationsgebundene Elemente ausfindig gemacht und analysiert werden. Ein Hinzuziehen der tatsächlich gehaltenen ersten Rede und der Rede im Vorverfahren wird unumgänglich sein, um situationsgebundene Elemente und Stil der Reden einzuschätzen. Unter „situationsgebundenen Elementen“ werden sowohl wiederverwendete Elemente der ersten Rede bzw. der Vorverfahrensrede verstanden, als auch erstmalig in der zweiten Rede auftretende Elemente, denen eine Verwendung im Rahmen der Vorbereitung einer Prozessrede unterstellt werden kann. „Fiktive Elemente“ umfassen somit zum einen die Sachverhalte, von denen angenommen werden darf, dass sie im Rahmen einer tatsächlich zu haltenden Prozessrede unwahrscheinlich sind, zum anderen diejenigen, die eindeutig nur zur Aufrechterhaltung der Fiktion einer tatsächlich gehaltenen Rede dienen können.

Sämtliche Reden werden unter Verwendung der Übersetzung von Gerhard Krüger analysiert.
 Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden dabei die einzelnen Reden wie anhand folgender Beispiele bezeichnet: „Erste Rede, Paragraph 3“ als (I, 3). „Zweite Rede, 2. Buch, Paragraph 12“ als (II, 2, 12). Die Rede gegen Caecilius im Vorverfahren als (Cic. in Caec. 4), für Paragraph 4.

2. Vorbetrachtung – Darlegung des Forschungsstandes und Formulierung der Arbeitshypothese

Die Forschung der letzten Jahre schloss sich im wesentlichen der Meinung Matthias Gelzers und Manfred Fuhrmanns an, wovon besonders letzterer ganz klar davon ausgeht, Cicero habe die zweite Rede erst nach der Verhandlung geschrieben. Bereits Matthias Gelzer hatte die Reden als nachträglich herausgegeben angesehen; Ziel sei gewesen den Sieg über Hortensius zu unterstreichen, wenngleich man Gelzers Aussage „die er nicht hatte halten können“
 (die zweite Rede; Anm. d. Verfassers), auch als Aussage für eine bereits vor der Verhandlung geschriebene Rede verstehen kann. Gleichwohl scheint dieses Argument nicht zutreffend zu sein, da Gelzer im weiteren schreibt, „dass die fingierte [Kennzeichnung des Verfassers] Actio secunda in der Zeit unmittelbar nach den Ludi Romani, also nach dem 19. September stattfindend gedacht wird [...].“
 Dass die zweite Verhandlung (in der Verres lediglich schuldig gesprochen wurde) tatsächlich am 20. September stattfand, ist indes bekannt.

Fuhrmann stellt besonders den Umfang der Rede in den Mittelpunkt seiner Überlegungen, von dem er annimmt, dass er zu groß wäre, um gehalten zu werden. Die längste Rede, die Cicero jemals gehalten habe, sei die „Pro Cluentio Habito“, welche nur etwa 1/5 des Umfangs der „2. Rede gegen Verres“ habe.
 Cicero habe die ganze Verhandlung fingiert und als reinen Lesestoff angelegt. Ein Beleg dafür sei, dass erzählende Partien vorherrschend seien, während die Argumentation einer Prozessrede zurücktrete. Es fehle auch der für Prozessreden typische Zweck der Überredungsfunktion in dem Sinne, dass der Hörer eines Plädoyers durch die bestimmte Anordnung der Teile der Rede beeinflusst und zu Erkenntnissen über die Stichhaltigkeit genötigt wird.
 Da Cicero die zweite Rede erst verfasst habe, nachdem sich der Angeklagte durch Selbstverbannung dem zweiten Verfahren entzogen hatte, sei die Rede „in Wahrheit keine Prozessrede [...], sondern eine in die Form einer Prozessrede gekleidete Dokumentation über eine politisch bedeutsame Affäre.“
 In diesem Punkt weicht er von der bis dahin in der Forschung angenommenen These Richard Heinzes ab, dass – auch wenn die Rede als fingiert angenommen wird – Cicero „wenn es zur Verhandlung gekommen wäre, offenbar in allem Wesentlichen wirklich so gesprochen hätte, wie er es hier fingiert.“

Eines der wichtigsten Argumente Fuhrmanns ist, wie schon erwähnt, dass die längste von Cicero jemals gehaltene Rede nur ca. 1/5 des Umfangs der zweiten Rede gegen Verres habe. Dieses Argument ist jedoch nur noch bedingt haltbar, wenn man in Betracht zieht, dass von Cicero zwar 54 Reden erhalten sind, davon einige jedoch nur fragmentarisch. Weitere 17 Reden sind dadurch bekannt, dass Teile von ihnen in Werken anderer Autoren zitiert werden. Auch hier sind also höchstens Fragmente erhalten. Mindestens weitere 30 Reden sind völlig verloren.
 Im Ergebnis kommt man damit auf mindestens 47 Reden (ca. 46 Prozent), deren Längen nicht oder zumindest nicht mit Sicherheit bekannt sind. Es ist daher durchaus möglich, das es weitere Reden Ciceros gab, die eine ähnliche Länge wie die in dieser Arbeit Untersuchte aufweisen. Selbst wenn das aber nicht der Fall ist, so muss noch immer bedacht werden, dass bekanntlich der Prozess gegen Verres der einzige war,  in dem Cicero die Anklage übernahm. Zugleich gilt er als der größte Prozess in seinem Leben, was er wohl auch selbst so sah.
 Dass somit einem solchem Prozess – der ja schon aufgrund der Anklägerrolle einzigartig in Ciceros Leben war – eine Sonderstellung eingeräumt werden muss, scheint nur logisch. Interessanterweise stellt die Tatsache, dass die Rede wohl niemals gehalten wurde, keine derartige Sonderstellung dar. So ist zumindest von der 2. Philippika (die Invektive gegen Antonius) bekannt, dass sie ebenfalls wohl niemals vorgetragen und wahrscheinlich erst nach Tode Ciceros publiziert wurde.
 

Trotz der allgemein vertretenen Ansichten Gelzers und Fuhrmanns besteht noch immer eine gewisse Unsicherheit, wann Cicero die zweite Rede wirklich geschrieben hat. Fanden sich eventuell Teile der Rede in Ciceros Beweisvorführung vom 6.-13. August? Wurde die vorhandene zweite Rede eventuell nur überarbeitet, um sie als literarisches Werk zugänglich zu machen? Diese These deckt sich auch mit Christian Habichts Ansicht einer „geschliffenen Rede“
 und würde die von Fuhrmann erwähnten literarischen Komponenten erklären. Kann man vielleicht sogar davon ausgehen, dass die Rede bereits für die zweite Verhandlung vorbereitet worden war
 und daher die vermeintliche Fiktion entstand? Zumindest solange Verres sich noch nicht durch Selbstverbannung dem Gericht entzogen hatte, musste Cicero davon ausgehen, dass es eine zweite Verhandlung geben werde, zumal weder der Tod des Angeklagten noch eine freiwillige Verbannung ein Urteil verhindern konnten.
 In diesem Sinne ist es durchaus auch möglich, dass es nur deshalb zu keiner „echten“ zweiten  Verhandlung (also mit Anklage- und Verteidigungsrede, Zeugenbefragung) kam, da zum einen  Verres nicht erschienen war und zum anderen auch sein Verteidiger Hortensius sich nicht für seinen Klienten einsetzte.
 In der Tat geht auch Fuhrmann davon aus, dass Ciceros Zeitplan vorsah, die zweite Verhandlung am 20. September eröffnen zu lassen.
 Zweifellos musste Cicero also klar sein, dass er sich darauf würde vorbereiten müssen.

Die Primärhypothese, die im Rahmen dieser Arbeit untersucht werden soll, lautet daher folgendermaßen: Die „Zweite Rede gegen Verres“ wurde, zumindest in größeren Teilen, bereits vor dem 20. September 70 von Cicero mit der Absicht geschaffen, diese in der 2. Verhandlung vorzutragen. 

Zu untersuchen ist also, welche Elemente der zweiten Rede sich wie eingangs definiert als „fiktiv“ bzw. als „situationsgebunden“ interpretieren lassen. Aus praktischen Gründen wird dabei nach den 5 Büchern der zweiten Rede untergliedert.

Ein weiteres zu beachtendes Faktum besteht jedoch ebenfalls noch. Wie Cicero in (I, 6) berichtet, hatte er 110 Tage für Ermittlungen in Sizilien verlangt, es fand sich jedoch ein Ankläger für einen anderen Prozess, der nur 108 Tage gefordert hatte, weshalb der Termin dieses Prozesses dem von Cicero vorgezogen wurde
. Wie Gelzer nachgewiesen hat, ist zu vermuten, dass die Terminverschiebung während Ciceros Abwesenheit geschehen sein muss, Cicero dagegen mit dem ursprünglichen Termin im Mai gerechnet hatte.
 Als Cicero aus Sizilien zurückgekehrt war und die neuen Verhältnisse vorfand, hatte er also 3 Monate mehr Zeit die 1. Verhandlung vorzubereiten. Bezieht man auch Fuhrmanns Aussage mit ein, dass der zweiten Rede der Anschein gegeben wurde, als sei sie jene Rede, auf die Cicero in der ersten Verhandlung aus Zeitgründen verzichtet hatte
, lässt sich daraus eine weitere, als Sekundärhypothese bezeichnete, Hypothese aufstellen: Die als „Zweite Rede gegen Verres“ veröffentlichte Rede war ursprünglich in zumindest ähnlicher Form als erste Rede für die 1. Verhandlung geplant, konnte jedoch aufgrund Zeitmangels zu diesem Zeitpunkt nicht gehalten werden. Sie wurde daher überarbeitet und als zweite Rede bekannt, während die bekannte „Erste Rede gegen Verres“ als Ersatz diente.

3. Interpretation ausgewählter Elemente der zweiten Rede hinsichtlich Fiktion und Situationsgebundenheit

3.1. Analyse des ersten Buches

Der Beginn des ersten Buches der zweiten Rede ist von mehreren Elementen geprägt, die hinsichtlich Fiktion und Situationsgebundenheit äußerst kontrovers interpretiert werden können. So wird die Aussage, Verres werde nicht zur zweiten Verhandlung erscheinen, als ein Gerücht hingestellt, welches in den Tagen vor der Verhandlung aufgekommen sei.
 Dem ersten Anschein nach wurde hier die Tatsache, dass Verres wirklich nicht erschienen war, im Nachhinein im umgekehrten Sinne verwendet. Verstärkt wird die scheinbare Fiktion im nächsten Paragraphen, da Verres „zugegen [ist]; er antwortet, er verteidigt sich [...]. Hätte er seinen früheren Entschluss, nicht zu erscheinen, ausgeführt, so ließe sich weit weniger, als es in meinem Interesse liegt erkennen, welche Mühe ich auf Vorbereitung und Begründung der Anklage verwendet habe [...]“
. In (II, 1, 3-4) wird eine Verurteilung in Abwesenheit gänzlich mit der Begründung abgelehnt, das dies nicht zufrieden stellend wäre und das Verdienst der senatorischen Richter (und Ciceros) schmälern würde. Können diese Erklärungen Ciceros nur auf eine absichtlich fingierte Rede hinweisen? Dazu ist das Verhalten des Verres von Bedeutung. Wie Ciceros schreibt, fasste Verres, nachdem ihm und seinen Verteidigern die Übernahme der Anklage durch Cicero
 und die Auswahl der Richter ernste Sorgen bereitet hatten und Verres sich schon als verurteilt sah
, nach den Konsulnwahlen am 27. Juli 70
 neuen Mut. Er wurde sogar von C. Curio direkt im Anschluss an die Wahlen als damit freigesprochen beglückwünscht.
 Von den Konsulnwahlen bis zum Ende der ersten Verhandlung am 13. August vergingen ca. 3 Wochen. Da Verres bei dieser Verhandlung anwesend war, muss er also noch Hoffnung auf einen Sieg gehabt haben (denn es spricht nichts dagegen, dass er sich nicht anderenfalls schon zu diesem Zeitpunkt in die Verbannung begeben hätte, zumal Cicero dies in (II, 5, 178) andeutet; ausführlicher dazu unter Punkt 3.5. dieser Arbeit). Die Zeit vom Ende der ersten Verhandlung bis zum angesetzten Termin der zweiten Verhandlung (20. September
) betrug fast 6 Wochen. Innerhalb dieser Zeit ging Verres freiwillig ins Exil, der genaue Zeitpunkt scheint aber unbekannt. Cicero betont im 5. Buch der zweiten Rede jedoch, erst das Verhalten des Verres und seiner Verteidiger nach den Konsulnwahlen, und deren damit einhergehende Hoffnung auf einen Freispruch, haben dazu geführt, dass das Gesetz zur Änderung der Besetzung der Gerichte (die lex Aurelia) veröffentlicht wurde.
 Wie die Forschungen zeigten, geschah dies aber wohl erst um die Zeit des 19/20. September
, weswegen man annehmen kann, dass Verres erst kurz davor (als eine Veröffentlichung immer wahrscheinlicher zu werden schien) sich entschloss, ins Exil zu gehen. Folgt man Helmut Habermehl, so hatte Verres wohl auch nach außen hin noch Sorglosigkeit demonstriert, während er heimlich seine Flucht damit vorbereitete, dass er seine Kunstschätze in Sicherheit brachte. Erst „kurz vor Wiederaufnahme des Verfahrens verließ er vermutlich auf dem von Messana erbauten Lastschiff Rom und ging freiwillig ins Exil.“
 In diesem Falle hätte Cicero im Anschluss an die erste Verhandlung also davon ausgehen müssen, dass eine zweite stattfindet. Diese Vermutung wird auch dadurch gestützt, dass der 20. September nach dem Ende der 1. Verhandlung am 13. August als Termin angesetzt wurde (Dieser Termin kann nicht vor der ersten Verhandlung angesetzt worden sein, da erst im Anschluss bekannt war, dass die erste Verhandlung sich nicht wie üblich – und von Hortensius erwartet – weit über den 13. August hinaus in die Länge ziehen würde.). Folglich musste Cicero sich auf diese zweite Verhandlung vorbereiten. Dabei muss ihm wohl klar gewesen sein, dass diese nur bei Anwesenheit des Verres erfolgen konnte. Eine vorbereitete Rede würde also von diesem Fakt ausgehen, da nur unter diesen Umständen auch eine Rede gehalten werden würde. Inwieweit man die Einleitung der zweiten Rede als rein fiktiv einordnen darf, ist daher äußerst fraglich. Eine Zuordnung zu situationsgebundenen Elementen scheint hingegen durchaus ihre Berechtigung zu haben. 

In diesem Sinne konsequent scheint daher auch Ciceros Ansicht zu sein, bei einem Freispruch könne man sich der Übertragung der Gerichtsbarkeit auf einen anderen Stand nicht widersetzen, während ein Schuldspruch den Senatorenstand von Vorwürfen entlasten würde.
 Tatsächlich wurde die Gerichtsbarkeit jedoch trotz Schuldspruch der alleinigen Verantwortung der Senatoren entzogen. Auch wenn die lex Aurelia wohl frühestens im Oktober 70 ihre Zustimmung in der Volksversammlung erhielt
, zeigt ihre Veröffentlichung im September die eindeutige Absicht, sie umzusetzen. Wenn Ciceros Erwähnung später entstanden ist, hätte er sich selbst als jemand dargestellt, dessen Voraussage, von der er völlig überzeugt zu sein schien, nicht zu traf. Eine Zuordnung zu situationsgebundenen Elementen kann hier klar getroffen werden. 

Ein historisch reales und zugleich situationsgebundenes Element stellt (II, 1, 9) dar; Verres Verurteilung zu einer einfachen Geldstrafe wird hier als für ihn lohnend bezeichnet, da man ihn ansonsten vor einem anderen Gericht anklagen und zu einer höheren Geldstrafe oder Verbannung verurteilen könnte. Dies führt Cicero auch im 2. Buch noch einmal ausführlich aus. Cicero beschuldigt ihn dort, „vierzig Millionen Sesterzen gesetzeswidrig angenommen zu haben“
 Es erscheint jedoch unlogisch, dass Cicero in einer erfundenen Rede diesen Betrag absichtlich mehrfach erwähnt, obwohl bekannt ist, dass im Rahmen der sich an die 2. Verhandlung anschließenden Litis aestimatio die Entschädigungssumme auf nur 3 Millionen Sesterzen – anstelle der von Cicero geforderten 40 Millionen – festgesetzt wurde, was man diesem zum Vorwurf machte.
 Daher hätte er sich bei einer nachträglichen Niederschrift der Rede mit einer derartigen Erwähnung selbst ins Licht des Misserfolges gerückt. Ob Cicero absichtlich das von ihm nicht erreichte Ziel im Nachhinein noch erwähnen würde, zumal er es selbst bei einer Überarbeitung eigentlich hätte entfernen können, scheint doch höchst fraglich. Wie erwähnt ist festzustellen, dass diese Summe sowohl im 1. als auch im 2. Buch der zweiten Rede genannt wird und ebenfalls bereits in der ersten Rede Erwähnung fand.
 Folglich steht dieses Element in der konsequenten Linie einer Prozessrede.

Die beiden sich anschließenden Paragraphen
 geben einen Hinweis auf die Bewertung der Sekundärhypothese. Cicero beschreibt Ereignisse aus der ersten Verhandlung, weshalb diese Passage nur im Anschluss geschrieben worden sein kann. Ein Beispiel für einen aus der ersten Verhandlung wieder verwendeten Sachverhalt findet sich in (II, 1, 16), in dem Cicero erneut seine Schnelligkeit und Sorgfalt bei den Untersuchungen in Sizilien herausstellt.
 Daher kann dieser eindeutig als situationsgebundenes Element eingeordnet werden. Dagegen findet sich Ciceros Aussage, man habe nach seiner Rückkehr das Gerücht ausgestreut, er hätte sich mit Geld von einer echten Anklage abringen lassen, dies sei jedoch seit der Richterablehnung widerlegt
,  nicht in der ersten Rede. Es ist zu überlegen, warum Cicero dies in der ersten Rede unerwähnt ließ, obwohl er dort ansonsten sehr gründlich den Plan der Gegner dargelegt hatte.
 Falls nicht davon ausgegangen wird, dass Cicero es lediglich vergessen hatte, muss hier ein fiktives Element (wahrscheinlich zur Steigerung seines Ansehens) angenommen werden. Einige weitere situationsgebundene Elemente, die diesen Status aufgrund der wiederholten Nennung besitzen, werden im Folgenden in Kurzform genannt:

· (II, 1, 18): Ciceros schreibt, es habe kein glanzvolleres Richterkollegium gegeben

· (II, 1, 19): aufgrund seiner Unbestechlichkeit habe ihn (Cicero) das Volk zum Ädilen gewählt

· (II, 1, 30): Cicero begründet die Art der 1. Verhandlung mit Hortensius' Plan, das Verfahren ins nächste Jahr verzögern zu wollen.

Als Argument für eine fingierte Rede wird immer wieder auf ihren großen Umfang verwiesen, der gegen eine echte Gerichtsrede spreche. Cicero selbst begründet den Umfang seiner Rede jedoch mit einer Beschwerde des Hortensius (die dieser wohl in der ersten Verhandlung vorgebracht hatte), dass keine zusammenhängende Rede gehalten worden sei.
 Passend dazu erwähnt Cicero auch mehrmals den Zeitdruck unter dem er stehe, da seine Rede sehr umfangreich werde, weshalb er auch Verres' Kindheit und Jugend nicht mit einbringen wolle.
 Daher kann man das als situationsgebundenes Element im Rahmen der zweiten Prozessrede gelten lassen.

Während bisher für die Richtigkeit der Primärhypothese gute Belege zusammengetragen werden konnten,  finden sich für die Sekundärhypothese kaum Anhaltspunkte. Ein weiteres Gegenargument ist Ciceros Verweis auf die 1. Verhandlung in (II, 1, 138 f.), er gibt dort die Erkenntnisse eines Kreuzverhörs mit Verres wieder, für welches er mehrere Personen nennt, die dies eidlich bekundet hätten.
 Es kann hier keine Stützung der Primärhypothese erkannt werden. Der Sekundärhypothese wird hier hingegen deutlich widersprochen, da es höchst wahrscheinlich ist, dass diese Angaben aufgrund der genannten Personen stimmen. Ebenfalls spricht Ciceros Angabe, die 1. Verhandlung in 9 Tagen durchgeführt zu haben
 (was korrekt ist), dagegen. Nur seine Frage „Sollen wir noch abwarten, was die Zeugen aus Sizilien aussagen?“
, kann als schwaches Argument für diese Hypothese genannt werden, da angenommen werden darf, dass diese Zeugen bereits in der 1. Verhandlung ausgesagt hatten, während die Art der Frage sich auf eine erstmalige Zeugenaussage zu beziehen scheint.

Fiktive Elemente finden sich im ersten Buch durchaus. Jedoch ist nicht jedes augenscheinlich fiktive Element bei genauerer Betrachtung sicher zuzuordnen. Bei einigen kann es sich auch sehr gut erneut um Elemente handeln, die als Vorbereitung auf eine Prozessrede dienten. So muss die Aussage, neue Hoffnungen auf einen Sieg hätten Verres veranlasst, vor Gericht zu erscheinen
, als nur möglicherweise fiktiv angenommen werden, falls sie sich auf die 2. Verhandlung bezieht. Sie kann des weiteren aber auch die 1. Verhandlung meinen, da Verres wie oben erwähnt nach den Konsulnwahlen neue Hoffnung geschöpft hatte. Darauf deutet die Konstellation mit dem nachfolgenden Paragraphen, in welchem sich Cicero auf die 1. Verhandlung bezieht. Als ebenfalls zweideutig und daher unsicher müssen in jedem Fall folgende Elemente eingestuft werden:

· (II, 1, 56): P. Servilius sei anwesend; dies kann im Vorfeld festgestanden haben, da es ein wichtiger Prozess und P. Servilius eine bedeutende Persönlichkeit in Rom war

· (II, 1, 77): Cicero klagt Cn. Cornelius Dolabella für Verdienste um Verres an
; dies hat zwar nichts mit dem Prozess gegen Verres direkt zu tun und muss als Ausschmückung betrachtet werden, doch kann es ebenfalls im Vorfeld als rhetorisches Element geplant gewesen sein.

· (II, 1, 146): Cicero gibt hier eine Vertragsklausel falsch wieder; möglicherweise diente dies als fiktives Element, kann aber ebenfalls ein rhetorischer Kunstgriff gewesen sein
.

Als unpassend in einer Beweisrede können u.a. auch die Abschnitte (II, 1, 63-70) und (II, 1, 128-138) angesehen werden. Beide Abschnitte haben deutliche Züge einer literarischen Erzählung.
 Besonders tritt dies an den Stellen hervor, in denen Cicero einigen Personen eine wörtliche Rede in den Mund legt, welche er so unmöglich kennen kann, da er nicht selbst Zeuge war.
 Allenfalls eine erneute rhetorische Begründung könnte dagegen angeführt werden, aber eine Fiktion ist doch um einiges wahrscheinlicher.

Hingegen müssen zwei andere Elemente als eindeutig fiktiv ausgelegt werden, da Cicero Derartiges nicht voraus ahnen konnte, zum einen: „Ich sehe, was ich da angerichtet habe; er [Verres] richtet sich auf, er hofft, bei dieser Anschuldigung könne für ihn ein günstiger Wind wehen [...]“
. Zu einem späteren Zeitpunkt gibt Cicero an, dass Verres „die Abrechnung über seine Prätur, die er laut Senatsbeschluss hätte sofort vorlegen müssen, bis zu dieser Stunde nicht abgegeben“
 hat. Im ersten Fall hätte Cicero die Reaktion des Verres zwar beim Entwurf der Rede vermuten können, aber nicht wie er sich exakt verhält. Im zweiten Fall konnte Cicero ebenfalls nicht vor Beginn der 2. Verhandlung wissen, ob Verres nicht doch noch die Abrechnung vorlegen würde. Beide Elemente sind somit in jedem Falle fiktiv, selbst wenn beide Angaben vor der 2. Verhandlung geschrieben worden sind (wobei darin auch aus rhetorischen Gründen kein Sinn erkennbar ist), wären sie nur Spekulationen Ciceros, die nicht auf tatsächlichen oder vorhersagbaren Begebenheiten beruhten.

3.2. Analyse des zweiten Buches

Zu Beginn des 2. Buches stellt Cicero den Zeitdruck, unter dem er stehe, erneut besonders heraus, da er sonst nicht mehr genügend Zeit für sein Plädoyer habe.
 In diesem Sinne führt er konsequent die Rede des 1. Buches fort, weshalb man dies, wie unter Punkt 3.1. begründet, als situationsgebundenes Element gelten lassen kann. Ebenfalls erneut erwähnt wird Ciceros Stellung bei der Anklage, die von seinen Grundsätzen abweiche, weshalb er sich eher in der Rolle des Verteidigers Siziliens sähe.
 Außerdem wird hier eine Verbindung zur Rede im Vorverfahren gegen Caecilius aufgebaut, bei der dasselbe Argument von Cicero verwendet wurde
 und was daher auch als situationsgebunden angesehen werden darf. 

Ein klar erkennbares situationsgebundenes Element, welches schon im 1. Buch vor kam, befindet sich in (II, 2, 26). Im Rahmen der Untersuchung von Verres' Gelderpressungen beschuldigt Cicero ihn, „vierzig Millionen Sesterzen gesetzeswidrig angenommen zu haben“
. Dies wurde im vorangegangenen Kapitel ausführlich dargelegt und begründet.

Um den Kontextbezug zu den vorangegangenen Reden weiter zu verdeutlichen, soll noch ein weiteres ausgewähltes situationsgebundes Element genannt werden. Cicero warnt in (II, 2, 79) die Richter, dass ein freigesprochener Verres andere Richter bestechen und als Kontrollmittel Stimmtafeln einsetzen würde, die „nicht nur mit Wachs, sondern, wenn es ihm richtig erscheint, sogar mit  Blut gekennzeichnet“
 wären. Damit zieht Cicero einen Vergleich zum Stimmtafelvorfall des Jahres 75, in dem Hortensius versucht hatte die bestochenen Richter durch andersfarbigen Wachs auf den Stimmtafeln zu kontrollieren. Dieses Beispiel wurde mehrfach verwendet, sowohl in der Rede im Vorverfahren als auch in der ersten Rede gegen Verres.
 

Unabhängig von denen, die wiederverwendet wurden, finden sich im 2. Buch auch Elemente, die trotz ihrer erstmaligen Verwendung die Primärhypothese stützen. So wirft Cicero beispielsweise den Richtern des Prozesses vor, dass sie noch zögern würden, Verres trotz „einer solchen Frechheit, einer solchen Grausamkeit, eines solchen Unrechts“ zu verurteilen.
 Als Grund für diesen schweren Vorwurf existieren folgende zwei Möglichkeiten: Zum ersten, dass Cicero im Falle einer fingierten Rede die Richter nachträglich anklagen will, nicht schnell genug gehandelt zu haben, so dass Verres in die Verbannung entkommen konnte. Dem ist aber entgegen zu halten, dass Cicero das Richterkollegium mehrmals glorifiziert, für unbestechlich hält und sich ihnen zugehörig fühlt.
 Zum anderen besteht die Möglichkeit – und diese wird hier favorisiert –, Cicero wollte die Richter dazu drängen Verres zu verurteilen, um die Ehre der senatorischen Gerichte zu wahren. Dafür spricht insbesondere, dass er dies bereits zu Beginn der zweiten Rede aussagte.

Im Weiteren deutet auch Ciceros Umgangsweise mit Zeugenaussagen ebenfalls eher auf eine Vorbereitung auf die 2. Verhandlung, als auf eine fingierte Rede hin und ist somit situationsgebunden. So stellt er die Frage, wozu er den Anklagepunkt, Verres habe für Urteile Geld genommen, noch weiter ausführen soll, da ja bereits von den Zeugen der 1. Verhandlung dies gründlich genug bewiesen worden wäre. Er nennt einige Zeugen, die in dieser Verhandlung ausgesagt hätten, ohne jedoch deren Ausführungen darzulegen, sondern geht gleich zu seinem nächsten Anklagepunkt, der Ämtervergabe, über.
 Wenn die zweite Rede nur als literarisches Werk für einen Leser angelegt wurde, so würde dieser hier also nicht darüber informiert, was die Zeugen ausgesagt haben und inwieweit Ciceros Anklage haltbar ist. In Vorbereitung auf eine Prozessrede hingegen konnte Cicero davon ausgehen, dass diese Zeugenaussagen bekannt waren und brauchte sie deshalb nicht noch einmal inhaltlich zu nennen. Dafür spricht auch eine spätere Aussage Ciceros, dass sowohl die Zeugen aus der 1. Verhandlung als auch neue Zeugen in der 2. Verhandlung aussagen würden.
 Falls Cicero also nicht nicht-vorhandene Zeugen vortäuschen wollte, könnte dies als Ausblick auf die zu erwartende Zeugenvernehmung der 2. Verhandlung zu sehen sein.

Nur relativ unsicher einzuordnen sind dagegen folgende in Kurzform genannte Elemente:

· (II, 2, 108): Cicero zeigt auf Claudius, der als Berater (und Mitverteidiger) neben Verres sitzt und eine Schreibtafel in der Hand habe.
 Auch wenn dessen Anwesenheit bei der 2. Verhandlung von Cicero zu erwarten gewesen war, scheint die recht genaue Beschreibung des Claudius dennoch eher auf eine Fiktion zu deuten.

· (II, 2, 112): Cicero habe eine Tafel mit Ehrungen des Sthenius mitgebracht
; eine Fiktion ist hier nicht auszuschließen, scheint jedoch eher unwahrscheinlich, da diese Erwähnung der Tafel nicht ausgebaut wird und nur im Falle eines echten Prozesses einen besonderen Wert zu haben scheint.

· (II, 2, 117): Im Gegensatz zur Aussage in der Rede im Vorverfahren, die Verteidigung der ganzen Provinz und das Pflichtgefühl als ehemaliger Quästor habe ihn zur Anklageübernahme bewogen
, nennt Cicero hier die Verteidigung des Sthenius als ausreichenden Grund für eine Übernahme der Anklage.
 Dies ist schwer zu interpretieren, deutet aber auf eine Anwendung hin, die als rhetorisches Element nur sinnvoll im Rahmen eines laufenden Prozesses ist, in dem der aktuelle Sachverhalt besonders hervorgehoben werden soll.

Eine Bewertung des 2. Buches vom Schreibstil her gibt nur begrenzt Aufschluss darüber, ob damit die Primärhypothese gestützt werden kann. Manfred Fuhrmann betont, dass dem Buch „einiges von der Gleichförmigkeit gerichtlicher Akten anhaftet“
. So darf dies durchaus als Indiz einer echten Beweisrede gelten, es ist beispielsweise im Abschnitt (II, 2, 182-191) eine klare Beweisführung zu erkennen, die wohl nicht als literarisch eingestuft werden kann.
 Deutliche Anzeichen einer literarischen Erzählung hat hingegen der Abschnitt (II, 2, 35-42), in dem das Schicksal des Heraclius geschildert wird. Hier lässt sich auch wie im 1. Buch eine wörtliche Rede finden die nicht derartig gehalten worden sein kann, weil Cicero kein Zeuge war.
 Dies spricht allerdings nicht zwangsläufig gegen eine reale Prozessrede, in der ebenfalls fingierte Reden vorhanden sein können.

Rein fiktive Elemente sind im 2. Buch hingegen nur äußerst begrenzt zu erkennen. Unter anderem scheint Cicero auf seine Fragen an Hortensius eine Antwort zu erhalten („Du bestreitest, dass es geschehen sei? Mir gefällt diese Verteidigung, ich steige in die Arena.“
), eventuell könnte diese Stelle aber auch als Vorbereitung auf den Prozess interpretierbar sein. Unzweifelhaft fiktiv ist die Aussage Ciceros, Heraclius und Epikrates seien von ihm zur Zeugenaussage aufgefordert worden und „sind bis jetzt noch nicht eingetroffen“
. Hier verhält es sich ebenso wie mit der unter Punkt 3.1. beschriebenen Abrechnung des Verres; Cicero konnte dies unmöglich im Vorfeld der 2. Verhandlung schreiben, da er nicht wissen kann, ob die Zeugen nicht doch noch eventuell eintreffen.

Unabhängig davon steht das 2. Buch oft im Widerspruch zur Sekundärhypothese, da sich häufig insbesondere auf Zeugenaussagen der 1. Verhandlung bezogen wird.

3.3. Analyse des dritten Buches

Vom 3. Buch schreibt Fuhrmann, es befasse sich mit einer „überaus spröden Materie“. Vergebens suche man „nach den zusammenhängenden Berichten und dramatischen Höhepunkten, die sonst die Hauptwürze des Verrinenwerks ausmachen“.
 Dem kann nur voll und ganz zugestimmt werden. Was aber auf den ersten Blick wie ein starker Hinweis auf eine echte Prozessrede wirkt, stellt sich dennoch schnell als Trugschluss heraus. Es finden sich nur in begrenztem Umfang situationsgebundene Elemente entsprechend der vorliegenden Definition, und auch diese sind teilweise als unsicher einzustufen. Unter anderem dadurch scheint die Fiktion in diesem Buch deutlicher als in den vorangegangen hervorzutreten. 

Zu den situationsgebundenen Elementen aufgrund nochmaliger Verwendung.

Es kommt erneut zur Nennung der Verurteilung des Q. Calidius, der durch den Q. Lollius verurteilt wurde. Hierbei greift Cicero auf Callidius' Anklage zurück, welche in der ersten Rede von ihm dargelegt worden war,
 um sie durch die Nennung des Anklägers Q. Lollius zu erweitern.
 Sinn ist die Zuordnung des Lollius, da Cicero auf eine andere, von der Anklage des Calidius unabhängige, Tatsache hinaus will. Eine erneute Verwendung als situationsgebundenes Element macht hier deshalb Sinn, da die Zuschauer und Richter der 1. Verhandlung diesen Fakt bereits kennen und daher eine Verbindung herstellen können. Als zweites situationsgebundenes Element dieser Kategorie ist auch der erneute Verweis auf Verres' Vater zu nennen. Von ihm sagt Cicero, er sei ein „Dieb und Geldverteiler“ gewesen, was bereits in der ersten Rede so dargestellt worden war.
 Die Aussage Ciceros, Verres habe gesagt, „er könne sich allein durch seinen Gewinn am Zehnten [des Getreides] von allen Gefahren loskaufen, die ihm drohten“
, findet sich hingegen in dieser Form nicht in der ersten Rede. Jedoch kann man die Verwendung im 3. Buch als Anknüpfung und Erweiterung der Aussage in der ersten Rede sehen, Verres habe die Provinz in der Form ausgeplündert, dass das dritte Jahr seiner Prätur ganz für die Richter aufgespart sei, um diese beim Gerichtsverfahren bestechen zu können.
 

Zwei weitere Elemente stehen für sich allein und werden aufgrund ihrer Verwendung als situationsgebunden eingestuft. Es kann wohl davon ausgegangen werden, dass Ciceros kurzer Einschub, Alba Aemilius habe öffentlich verkündet, Verres habe gesiegt, da er die Richter gekauft habe,
 als Vorbereitung auf eine Verhandlung angesehen werden darf. Alba Aemilius soll dies an einem öffentlichem Platz verkündet haben, womit zweifelsfrei Zeugen existiert haben dürften. Zwar ist nur schwer zu sagen, ob sich dieser Vorfall vor oder nach der 1. Verhandlung ereignete, da die zeitliche Bestimmung recht unscharf ist. Eine Einordnung in die Zeit danach scheint jedoch realistischer, da Cicero im selben Paragraphen erwähnt, man habe Alba die Antwort gegeben, dass viele Zeugen aussagen würden. 

Ebenfalls situationsgebunden soll Ciceros Verweis auf Sositheos aus Entella eingeordnet werden. Dieser sei zusammen mit Artemon und Meniskos im amtlichen Auftrag zum Prozess geschickt worden, man werde seine Worte noch hören (zweifellos ist damit die zu erwartende Zeugenaussage der 2. Verhandlung gemeint; im Sinne der Sekundärhypothese könnte man hier allerdings auch die Zeugenaussage der 1. Verhandlung vermuten).
 Begründet werden kann diese Zuordnung damit, dass Cicero entweder in dem Punkt gelogen haben müsste, dass diese Personen im amtlichen Auftrag zur Verhandlung geschickt worden seien, oder er von der Erwartung ausging, diese Personen als Zeugen zu vernehmen. Im Rahmen der Prozessrede scheint diese Nennung daher durchaus logisch. Unter diesen Aspekt fällt ebenso, dass Cicero Beispiele für Erpressungen einzelner Gemeinden nennt und im Anschluss daran immer die Zeugenprotokolle vorlesen lässt.
 Das kann man durchaus als situationsgebunden im Sinne der Vorbereitung auf die 2. Verhandlung ansehen, da diese Zeugenprotokolle wohl aus der 1. Verhandlung stammen müssen und sicherlich für antike Leser nachprüfbar wären (was eine Fiktion folglich unwahrscheinlich macht). Wie bereits erwähnt, sind mehrere Elemente nur unsicher zuzuordnen. Daher ihre Anführung nur in Kurzform:

· (II, 3, 166): Laut Cicero sei es sehr schwierig die Geldunterschlagung nachzuweisen, doch er habe einen Zeugen, dessen Namen er jedoch nicht nennt.
 Dieser könnte also theoretisch gar nicht existieren, was auch für antike Leser nur schlecht zu überprüfen gewesen sein dürfte. Unwahrscheinlich wird dies aber durch die Tatsache, dass Cicero eine äußerst große Menge an Beweisen und Zeugen zusammengebracht hatte und daher ein zusätzlich erfundener Zeuge wohl kaum nötig gewesen ist.

· (II, 3, 167): Cicero lässt ein Schreiben des P. Vettius vorlegen.
 Da dies ein erst hier eingebrachtes Beweismaterial wäre, kann dessen Existenz nicht durch eine Verwendung in der 1. Verhandlung abgesichert werden. Es verhält sich damit ebenso wie im vorangegangenen Punkt.

· (II, 3, 218): Cicero gesteht zu, dass viele Prätoren ähnlich wie Verres in anderen Provinzen große Geldmengen eingetrieben hätten, Cicero kenne aber niemanden.
 Eine Fiktion scheint hier möglich, aber es stellt sich die Frage warum er in diesem Fall nicht durch eine gründlichere Recherche versucht, seinem Ruf gerecht zu werden.

· (II, 3, 223): Die Übertragung der Gerichte auf einen anderen Stand wäre bei einem Freispruch gerechtfertigt; im Rahmen eines fiktiven Elements könnte dies als Kritik Ciceros an der Neubesetzung der Gerichte angesehen werden, da Verres verurteilt wurde. Zugleich widerspricht dieses Element der Sekundärhypothese, da ein Prätor erwähnt wird, welcher die Rednerbühne oft in Anspruch nehme; gemeint ist L. Aurelius Cotta, der im Herbst 70 für das neue Gesetz warb.

Ein weiteres Element, welches wohl fiktiv sein dürfte, ist Ciceros Erwähnung des Q. Apronius. So gibt Cicero an, dass dieser ebenfalls anwesend sei,
 was durchaus noch als situationsgebunden eingestuft werden könnte, da Cicero dies in der Vorbereitung auf die 2. Verhandlung wohl annehmen konnte. Im darauf folgenden Paragraphen wird aber eine Beschreibung der Eigenschaften des Apronius gegeben, die eher auf einen Leser als auf ein anwesendes Publikum zugeschnitten zu sein scheint.
 Apronius wird noch mehrfach erwähnt, dabei wird unter anderem auch dessen augenblickliches Verhalten beschrieben, was nun definitiv als fiktiv eingeordnet werden muss.
 Hier wird ein reales Element (die Beweisführung) mit einem eindeutig fiktiven Element verknüpft, wie dies für dieses Buch stellenweise markant ist.
 Aus dem selben Grund müssen auch (II, 3, 26) und (II, 3, 213) als ebenso fiktiv eingeordnet werden; im ersten stellt Cicero es so dar, als ob Verres auf seine Beweisvorführung einzugehen scheint: „Er [Verres] behauptet, ich ließe nicht das Ganze vorlesen; denn das scheint er durch sein Winken anzudeuten.“
, im zweiten Element betrifft dies Hortensius: „Denn das hat er [Hortensius] mir offenbar zu verstehen gegeben und durch Kopfnicken bestätigt.“
 Unabhängig davon scheint ein anders geartetes Element auch der Fiktion zu dienen. So begründet Cicero zu Beginn des 3. Buches seine Anklageübernahme mit persönlicher Feindschaft gegenüber Verres. Dies ist besonders interessant, denn der eigentliche Grund – die Bitte der Provinz Sizilien – tritt hier stark in den Hintergrund und wird nicht einmal erwähnt.
 Bei der Interpretation muss dabei beachtet werden, dass persönliche Feindschaft genau der Grund ist, den Cicero in der Rede im Vorverfahren als Begründung für Caecilius' Forderung nach Anklageübernahme nennt, für sich selbst dies aber nicht erwähnt.
 Zuletzt ist noch zu bemerken, dass Cicero sich im 3. Buch ungewöhnlich viel selbst lobt, und zwar in einem viel höheren Maße, als in den vorangegangen Reden und Büchern.
 Hingegen findet man erstmals keinen Verweis auf einen bestehenden Zeitdruck, wie dies im 1. und 2. Buch noch der Fall war. Möglicherweise dient beides des literarischen Ausschmückung, eine Zuordnung ist hier aber zu spekulativ.

3.4. Analyse des vierten Buches

Die Analyse des 3. Buches hat bereits gezeigt, dass, stärker als in den vorangegangenen 2 Büchern, Teile davon als fingiert angesehen werden können und diese mit situationsgebundenen Elementen verknüpft bzw. gemischt sind. Ob dies im 4. Buch ebenfalls der Fall ist, wird nun untersucht werden. Als erstes fällt auf, dass kaum Elemente vorhanden sind, die in der Rede im Vorverfahren oder in der ersten Rede bereits vorkamen. Derartige Elemente sind nur in Bezug auf zwei verschiedene Sachverhalte deutlich ausgeprägt. Der erste Sachverhalt beschäftigt sich mit Verres' Wahl zum Prätor; Cicero beschuldigt Verres erneut, nur durch Bestechung gewählt worden zu sein.
 Diese Anschuldigungen finden sich sowohl in der ersten Rede als auch im 1. Buch der zweiten Rede.
 Der zweite Sachverhalt betrifft die Syrakusaner, von denen Cicero im 4. Buch noch einmal feststellt, dass sie in Rom bei den Gesandtschaften der Sizilier, welche ihn um Übernahme des Falles baten, nicht dabei waren.
 Zwar nicht ausdrücklich mit Namen erwähnt, aber von den historischen Tatsachen her ganz klar erkennbar, wurden diese ebenfalls bereits in der Rede im Vorverfahren von Cicero erwähnt.
 Beide Sachverhalte können also als situationsgebundene Elemente eingeordnet werden. 

Im Weiteren soll Ciceros Beschäftigung mit dem mamertinischen Gesandten Heius ebenso eingestuft werden. So wurde dieser laut Cicero in der 1. Verhandlung als Zeuge vorgeführt und er habe, obwohl er den Auftrag hatte, Verres zu loben, diesen in seiner Aussage indirekt angeklagt.
 Daraufhin habe Verres einen Gesandten nach Messana (die Heimatstadt des Heius) mit dem Auftrag geschickt, Heius bestrafen zu lassen.
 Aufgrund dessen, dass dies aufgrund der Überprüfbarkeit durch antike Leser als real angenommen werden darf, wird dies als situationsgebundenes Element interpretiert, welches in einem weiteren Gedankengang ganz besonders interessant ist. Denn wenn Verres nach der Aussage des Heius dafür sorgen wollte, dass dieser durch eine Strafe an weiteren Aussagen gehindert wird, müssen sich diese Begebenheiten nach der 1. Verhandlung abgespielt haben. Der frühestmögliche Zeitpunkt, an dem Verres den Gesandten nach Messana schicken konnte, ist nach der Aussage des Heius. Zwar kann hier nicht überprüft werden wann Heius innerhalb der 8 Tage vom 6.-13. August ausgesagt hat, jedoch muss davon ausgegangen werden, dass Verres durchaus noch nicht aufgegeben hatte und daher auch nicht bereits nach der ersten Rede sein Exil plante. Dies wiederum spricht dafür, das Ciceros Aussage, bereits die ersten Tage der Verhandlung hätten Verres völlig umgeworfen,
 relativiert werden muss und nicht als sicheres Indiz für eine schnelle Selbstverbannung des Verres gelten kann.
 Verstärkt wird diese These auch durch Ciceros Bericht in (II, 4, 33), in dem er darüber informiert, Verres habe sich nach der 1. Verhandlung im Haus des L. Sisenna aufgehalten – zu einem Zeitpunkt, an dem er bereits als verurteilt gegolten und zur 2. Verhandlung vorgeladen gewesen sei. Der ungefähre Zeitpunkt wird uns ebenfalls mitgeteilt, da es sich um die Zeit der Zirkusspiele (die römischen Spiele) gehandelt haben soll, welche zwischen dem 5. und 9. September stattfanden.
 Nun wird Verres Aufenthalt bei Sisenna wohl kaum von Cicero erfunden sein (weil nachprüfbar), daher muss man auch hier von einem situationsgebundenen Element sprechen.

Damit haben sich bereits die sicheren Elemente erschöpft und es kann zu denen übergeleitet werden, deren Interpretationsmöglichkeiten vielfältiger ausfallen. So findet sich in (II, 4, 106-108) eine Erzählung Ciceros, die wenig mit einer Prozessrede gemein zu haben scheint, zumal sie nichts zur eigentlichen Anklage beiträgt. Will man sie daher damit begründen, dass die Rede fingiert sei, so ergibt sich im darauf folgenden Paragraphen ein zusätzlicher Aspekt, der ebenfalls beachtet werden sollte. Cicero entschuldigt sich hier, dass die Art der Rede von der eines üblichen Verfahrens abweichen würde.
 Man könnte das sicher als raffinierten Trick Ciceros sehen, in der Absicht die Fiktion noch realistischer gestalten zu wollen. Gleichfalls ist aber auch die Deutungsmöglichkeit zulässig, dass Cicero tatsächlich sich für die Art der Rede entschuldigen wollte, da er wusste, dass diese ungewöhnlich ist. Eine Zuordnung zu fiktiv oder situationsgebunden wird daher nicht getroffen. Im gleichen Sinne beschreibt Cicero recht ausschweifend Syrakus und wie sich Marcellus bei dessen Eroberung verhielt.
 Auch dies hat eigentlich nichts mit dem Prozess gegen Verres zu tun und besitzt des Weiteren den Anschein einer literarischen Erzählung. Dieses Element soll als fiktiv interpretiert werden. 

Ähnlich wie in den beiden vorangegangenen Büchern gibt es auch im 4. Buch eine neue Begründung, weswegen Cicero die Anklage übernommen habe. Diesmal möchte Cicero das „Ansehen und den Ruhm des P. Africanus schützen“, was er als so wichtig empfindet, dass er die Verteidigung der Provinz Sizilien dem unterordnet.
 In einer echten Verhandlung, in der die Sizilier auch anwesend gewesen wären, scheint so eine Aussage relativ unwahrscheinlich zu sein, da diese damit brüskiert worden wären. Zweifellos fiktiv sind auch die zu Beginn des Buches immer wiederkehrenden Überlegungen Ciceros, wie denn der Name eines Künstler lauten würde.
 Was wie echt wirken soll, bestätigt hier doch eher die Fiktion, da in einer vorbereiteten Rede dies derart ausformuliert wohl kaum enthalten gewesen wäre. 

Insgesamt gesehen kann sich dem Urteil Fuhrmanns, das 4. Buch sei besonders novellistisch und anekdotisch,
 angeschlossen werden. Wie zu Beginn dieses Gliederungspunktes bereits vermutet, verhält es sich mit dem 4.  ähnlich wie mit dem 3. Buch, zum einen findet sich erneut kein Verweis auf einen bestehenden Zeitdruck, zum anderen scheinen sich fingierte Buchteile mit situationsgebunden (nicht fingierten) Teilen abzuwechseln. Beleg dafür ist wohl auch (II, 4, 37), da Cicero hier anscheinend einen Fehler gemacht hat. Während er in (II, 2, 140) noch davon spricht, dass ein A. Claudius versucht hatte, einem Mündel von Drepanon das Erbe zu entreißen,
 heißt dieser im 4.Buch plötzlich A. Clodius und dieser habe den Mündeln (Plural) des Drepanon dieses antun wollen.
 Es folgen hier zwei Abweichungen direkt aufeinander, daher handelt es sich wohl nicht um einen Schreibfehler. In diesem Sinne scheint gut möglich zu sein, dass eine der beiden Erwähnungen fiktiv ist, während die andere situationsgebunden ist und in Vorbereitung einer Rede geschrieben wurde. Eine klare Zuordnung ist hierbei aber zu unsicher.

3.5. Analyse des fünften Buches

Das 5. Buch stellt den Abschluss der zweiten Rede dar und enthält damit das für den Prozess wichtige Schlussplädoyer. In einem realen Prozess wäre jenes die letzte Möglichkeit gewesen, die Richter von der Schuld des Angeklagten zu überzeugen. Folglich musste es noch einmal klar und deutlich diese herausstellen. Angesichts dessen, dass das 3. und 4. Buch verstärkt literarische Züge tragen, scheint man dies auch vom 5. Buch erwarten zu können. Demgegenüber steht der Druck auf Cicero, im Falle einer 2. Verhandlung sich besonders auf das Schlussplädoyer vorbereiten zu müssen, um auf diesem Wege etwaige sich anschließende Entkräftungsversuche der Verteidigung möglichst unwirksam zu machen. 

So beginnt das 5. Buch in der Tat damit, dass Cicero auf eine Verteidigungsstrategie hinweist, welche Hortensius anwenden könnte. Ausgehend von der Gefahr, Verres könnte als großer Feldherr der Rom erhalten bleiben müsse, dargestellt werden,
 leitet er zum Thema des 5. Buches über. Wieso jedoch nennt er die Gefahr einer derartigen Verteidigungsstrategie erst jetzt und nicht bereits in der ersten Rede? Musste er nicht in der 1. Verhandlung schon befürchten, Hortensius würde ihm auf diese Art antworten? Als Grund für Ciceros Vorgehen scheinen zwei Möglichkeiten zu existieren. Entweder er übersah tatsächlich diese Gefahr oder er ignorierte sie. Der erste Fall ist unwahrscheinlich, da ihm als erfahrenem Redner dieses Missgeschick bestimmt nicht passiert wäre. Im zweiten Fall würde Cicero wohl entweder davon ausgehen, dass ihm, wenn Hortensius tatsächlich derart antworten würde, immer noch die 2. Verhandlung bliebe, um dem zu entgegnen, oder dass es wahrscheinlicher sei, dass Hortensius sich dieses starke Argument für sein Schlussplädoyer der 2. Verhandlung aufheben würde. Es erscheint also recht logisch, den Beginn des 5. Buches berechtigterweise als situationsgebundenes Element ansehen zu dürfen.

Im weiteren weist Cicero auf seine Ernennung zum Ädil hin. Er verspricht erneut, dass das Volk seine Wahl nicht bereuen werde und dieses Amt dem „rechten Manne verliehen hat“.
 Daher ist dieser Verweis gleichfalls als situationsgebundenes Element zu betrachten, denn in der ersten Rede erklärte Cicero ebenso, er verspreche „dem römischen Volke als das größte und schönste Geschenk seines [Original: „meines“] Ädilenamtes“
 den schlechten Ruf der Gerichte zu bekämpfen. 

Es ist aber an dieser Stelle einmal festzuhalten, dass in diesem Buch ansonsten kaum Verweise auf die vorangegangenen Reden unter dem Aspekt zu finden sind, dass sie erneut verwendet wurden. Situationsgebundene Elemente lassen sich in erster Linie aus dem Zusammenhang ableiten und interpretieren, sie sind daher meist nur als reale Elemente sicher bestimmt. Beispielsweise lässt Ciceros Angabe, M. Annius habe in der 1. Verhandlung ausgesagt, dass ein römischer Bürger anstelle des Räuberhauptmanns hingerichtet worden sei, ein situationsgebundenes Element durchaus vermuten, weil Verres erstmals nach mehreren Tagen des Schweigens aufgesprungen und sich selbst belastet haben soll.
 Hier widerspricht sich Cicero nämlich erneut darin, dass Verres ab dem 3. Verhandlungstag nichts mehr gesagt habe.
 Dies kann sicher mit der Verwendung eines rein rhetorischen Mittels in (II, 1, 20) begründet werden, zum anderen wird die erneute Erwähnung darauf zurückzuführen sein, dass es im Rahmen einer Vorbereitung der 2. Prozessrede sehr gut nachvollziehbar ist, sich auf Ereignisse der 1. Verhandlung zu beziehen, die einem Großteil der Anwesenden noch im Gedächtnis sein würden. Die bereits in Punkt 3.4. erwähnte Relativierung der Aussage in (II, 1, 20) wird somit nochmals gestützt. Zu diesem Argument passend scheint auch Ciceros spätere Bemerkung im Schlussplädoyer zu sein, er habe bereits sehr viele Stunden über die Grausamkeiten des Verres gesprochen, zu einem einzelnen Punkt seiner Anklage also. Im Rahmen einer echten Prozessrede wäre diese Erwähnung logisch, zumal er damit erstmals seit dem 2. Buch scheinbar wieder an seine begrenzte Zeit zu denken scheint. Auch ist Ciceros Drohung, Verres in einem weiteren Verfahren wegen Hochverrat anklagen und deshalb dafür das Aufzeigen einiger Beweise auslassen zu wollen,
 nur als situationsgebundenes Element erklärlich. Da Cicero Verres nach der Repetundenverhandlung nicht mehr belangen konnte, weil dieser sich in der Verbannung befand, könnte man ihm im Falle einer fingierten Rede höchstens den Gedanken unterstellen, durch die bloße Absichtserklärung Verres anklagen zu wollen, nach einer Vergrößerung seines Ruhmes zu streben. Dagegen kann im Rahmen einer echten Verhandlung dies als wirksames Droh- und Druckmittel Ciceros angesehen werden, denn dieser hatte mehrfach die Absicht, vor anderen Gerichtshöfen zu klagen, bekundet.
 Es stellt sich in diesem Zusammenhang besonders gegen Ende des 5. Buches die Frage, warum er diesen Sachverhalt derart oft erwähnt. Obwohl Cicero immer wieder betont, dass die Schuld des Verres ganz klar dar liegen würde, befürchtet er plötzlich, Verres würde „trotz meiner Anklage ungestraft [davonkommen], wie es scheint“
. Das Augenmerk muss hierbei auf dem Zusatz „wie es scheint“ liegen. Handelt es sich um eine fingierte Rede, würde Cicero mit dieser Befürchtung eine Selbstkritik üben, die nicht berechtigt wäre (da Verres ja schuldig gesprochen wurde). Wenn man jedoch in Erwägung zieht, dass zumindest dieser Teil der Rede zwischen der 1. und der 2. Verhandlung geschrieben wurde, ist hier eine berechtigte Befürchtung Ciceros erkennen, da Verres sich zumindest noch mehrere Wochen nach der 1. Verhandlung optimistisch gab. Wäre dies der Fall, erklärt sich daraus Ciceros Absicht, weitere Anklagen erheben zu wollen, denn eine Niederlage in der 2. Verhandlung wäre mit einem enormen Ansehensverlust verbunden gewesen, den er wohl nur mit einem Sieg in einer weiteren Anklage hätte ausgleichen können.
 Dass Cicero dabei bewusst gewesen sein muss, Verres könnte sich der 2. Verhandlung oder dem Urteil durch Selbstverbannung entziehen, wird in diesem Buch deutlich sichtbar. So erwähnt Cicero, dass er in Velia (auf seiner Rückreise aus Sizilien und damit vor den Konsulnwahlen) das Schiff des Verres gesehen habe, welches für diesen scheinbar schon einen Weg zur Flucht suchen würde.
 Auch der Grund für eine mögliche Flucht ist erkennbar. Wie bereits unter Punkt 3.1. gezeigt, hatte Verres zwar nach den Konsulnwahlen neuen Mut gefasst. Zu diesem Zeitpunkt war laut Cicero jedoch das Gesetz zur Neubesetzung der Gerichte noch nicht veröffentlicht. Grund für die Veröffentlichung nach der 1. Verhandlung sei daher Verres' neuer Optimismus gewesen,
 was natürlich impliziert, das dieses Gesetz gleichzeitig die Gefahr einer Flucht des Verres erhöhte. Es scheint daher nur folgerichtig zu sein, dass Cicero den Richtern im Schlussplädoyer noch einmal klarzumachen versucht, dass ein Freispruch das Gesetz nur begünstigen würde. Somit kann dieses Element (Verres vor anderen Gerichten anklagen zu wollen) recht klar als situationsgebunden eingeordnet werden, zumal damit der Bogen zum Beginn der zweiten Rede geschlossen wird.

Als situationsgebundenes Element soll auch Ciceros Erwähnung des Furius aus Herakleia angesehen werden. Dieser habe ein schriftliches Zeugnis der Verbrechen des Verres hinterlassen, welches jeder in Sizilien besäße.
 Hier gibt Cicero einen überprüfbaren, realen Sachverhalt wieder. Auf der gleichen Basis sind die Aufzeichnungen über die Insassen des syrakusanischen Gefängnisses zu sehen, über welche Cicero zu verfügen scheint, da er vorgibt, sie vorlesen zu lassen.
 Wie situationsgebunden diese Aufzeichnungen sind, lässt sich hingegen nicht feststellen. Sowohl in einer fingierten als auch in einer vorbereiteten Rede würden sie problemlos Verwendung finden können.
 Deutlicher hingegen ist Ciceros Aussage, Verres sei während der Zeugenvernehmung in der 1. Verhandlung durch das wütende Volk bedroht worden, so dass die Verhandlung unterbrochen werden musste. Es kann wohl davon ausgegangen werden, dass dieses Element als situationsgebunden eingeordnet werden darf.

Einige Beispiele für weitere unsichere, aber wohl eher situationsgebundene Elemente sollen an dieser Stelle nun in Kurzform angeführt werden:

· (II, 5, 44): Cicero habe das Schiff des Verres in Velia auf seiner Rückreise aus Sizilien gesehen, es schien schon dessen Flucht vorzubereiten.
 Eine Situationsgebundenheit ist wahrscheinlich, da laut Cicero Verres bis zu den Konsulnwahlen recht hoffnungslos war, danach jedoch wieder Mut fasste. Nach der 1. Verhandlung hingegen, schien Verres noch immer Siegeshoffnung zu hegen,
 so dass eine Erwähnung des Schiffes im Hinblick auf die 2. Verhandlung realistisch ist.

· (II, 5, 61): Cicero führt eine Beweisrede und lässt diese durch die Verlesung von Zeugenaussagen sizilischer Gemeinden untermauern. Ähnliches findet man in den vorangegangenen Büchern, die Zeugenaussagen könnten aber neu sein, da kein Verweis auf die 1. Verhandlung stattfindet.
 Inwieweit dieses Element situationsgebunden oder im Rahmen einer Fiktion eingebracht ist, lässt sich nicht ausreichend sicher feststellen.

· (II, 5, 83): Laut Cicero wäre u.a. die Gemeinde Centuripae besser geeignet gewesen, einen Kommandanten für die röm. Flotte zu stellen, als Syrakus.
 Begründung ist die tiefere Freundschaft und Treue zum römischen Volk, weshalb auch Ciceros frühere Erwähnung, die Centuripiner stünden „der Schifffahrt und dem Seewesen gänzlich fern“
, nicht als Widerspruch zu betrachten wäre. Allerdings nennt Cicero an späterer Stelle Phalakros aus Centuripae, welcher einer der überlebenden Schiffskommandanten sein soll.
 Es scheint, dass Cicero in (II, 5, 70) ein rein fiktives Element als rhetorisches Mittel eingesetzt hat. Damit wird aber zugleich die Situationsgebundenheit von (II, 5, 83) und (II, 5, 122) zumindest wahrscheinlich.

Zum Abschluss der Analyse dieses Buches sollen noch Beispiele für recht begrenzt identifizierbare, aber dennoch eindeutig fiktive Elemente angeführt werden. Im Paragraph 143 gibt Cicero vor, die Richter empört über die Behandlung römischer Bürger zu sehen.
 Er beschreibt eine Reaktion der Richter, die er allerdings theoretisch auch voraus ahnen könnte. Geht man aber von einem fiktiven Sachverhalt aus, so fällt auf, dass Cicero an dieser Stelle ein reales Element (er gibt an, es wäre sich darüber schon in der 1. Verhandlung empört worden) in eine Fiktion überführt, was nur stellenweise vorkommt, da die fiktiven Elemente sonst meist für sich allein stehen und keine Erweiterungen von realen Elementen sind. Eventuell deutet aber auch genau dies auf Situationsgebundenheit im Rahmen der Vorbereitung der zweiten Rede hin. Klar fiktiv hingegen scheint die wörtliche Rede zu sein, die Cicero sowohl Kleomenes als auch Verres vereinzelt in den Mund legt. In einem Fall gibt er einen Dialog zwischen den beiden wieder,
 in einem anderen fingiert er ein Gespräch der 2. Verhandlung zwischen sich und Verres, welcher ihm zu antworten scheint.
 Insgesamt weist besonders Abschnitt (II, 5, 100-138) nur geringe Ansätze juristischer Argumentation auf und scheint eher auf eine literarische Erzählung zu deuten. Abschließend kann festgestellt werden, dass die Analyse des 5. Buches nur recht unbefriedigende Ergebnisse brachte, da es schwierig erscheint, die in ihr auftretenden Elemente klar zuzuordnen.

4. Stellung und Mengenverhältnis fiktiver und situationsgebundener Elemente zueinander

Die Analyse der zweiten Rede ergab, dass sich situationsgebundene und fiktive Elemente abwechseln. Unterschiede zwischen den einzelnen Büchern ergeben sich in erster Linie aus der Möglichkeit der Zuordnung der einzelnen Elemente zu „fiktiv“ und „situationsgebunden“. Innerhalb der vorgenommenen Analyse wurden 29 situationsgebundene Elemente gefunden, demgegenüber stehen immerhin 18 als fiktiv erkannte Elemente. Ebenfalls 18 Elemente wurden als unsicher eingestuft; eine genaue Zuordnung wurde vermieden, da eine Interpretation hier deutlich flexibler erschien.
 

Eine Differenzierung zwischen den 5 Büchern ergibt, dass Situationsgebundenheit und Fiktion nicht gleichmäßig über die zweite Rede verteilt sind.
 So stehen im 1. Buch 9 situationsgebundenen Elementen 5 fiktive Elemente gegenüber. Im 2. Buch ergibt sich ein Verhältnis von 6:2. Dagegen sind sowohl das 3. als auch das 4. Buch deutlich ausgeglichener, so ergibt sich im 3. Buch ein Gleichgewicht (5:5), bzw. eine geringe Überlegenheit an Situationsgebundenheit im 4. Buch (4:3).

Sieht man sich den Stil der ersten vier Bücher an, so besitzt das 1. ebenso wie das 2. Buch Passagen mit deutlichen literarischen Zügen, welche sich mit einer klaren Beweisführung abwechseln. Letzteres tritt besonders beim 2. Buch hervor. Beide Bücher sind auch davon geprägt, dass Cicero auf den Zeitdruck verweist, unter welchem er stünde. Im Unterschied dazu wird dieser im 3. und 4. Buch überhaupt nicht mehr erwähnt. Auch lassen diese beiden Bücher die klare Beweisführung der ersten beiden Bücher öfters vermissen; für das 4. Buch kann sich, wie bereits unter Punkt 3.4. erwähnt, der Meinung Fuhrmanns angeschlossen werden, es sei besonders novellistisch und anekdotisch. 

Für eine höhere Situationsgebundenheit der ersten beiden im Vergleich zu den beiden darauf folgenden Büchern sprechen mehrere Faktoren. Um diese zu verdeutlich, sei ein Beispiel genannt: Die Entschädigungssumme von 40 Millionen Sesterzen erwähnt Cicero nur in der ersten Rede und im 1. und 2. Buch der zweiten Rede.
 Dagegen findet sich ansonsten diese Summe weder im 3. noch im 4. Buch, ja nicht einmal im Schlussplädoyer des 5. Buches.

Zum 5. Buch ist zu bemerken, dass es im Vergleich zu den anderen etwas schwerer einzuordnen ist. Zwar überwiegen die als situationsgebunden erkannten Elemente (6) klar gegenüber den als fiktiv eingestuften (3), jedoch ist bei sämtlichen Sachverhalten eine gewisse Unsicherheit bezüglich der Interpretation nicht zu verleugnen. Dennoch scheint das 5. Buch aber wieder mehr situationsgebundene/ -bedingte Züge aufzuweisen als die beiden vorangegangenen, was unter dem Aspekt der Bedeutung des Schlussplädoyers in einer vorbereiteten Rede auch verständlich wäre.

5. Bewertung der Arbeitshypothesen und Stellungnahme

Zu Beginn dieser Arbeit wurden zwei Arbeitshypothesen aufgestellt, welche auf ihre Haltbarkeit zu überprüfen waren. Es können die nachfolgenden Ergebnisse festgehalten werden.

Im Rahmen der vorgenommenen Interpretationen einzelner ausgewählter Elemente der „Zweiten Rede gegen Verres“ ist der Verfasser der Meinung, dass die Primärhypothese als bestätigt angesehen werden kann. Sowohl das Mengenverhältnis situationsgebundener Elemente gegenüber fiktiven Elementen als auch ihre Stellung zueinander scheinen die Annahme zu bestätigen, dass die zweite Rede zumindest nicht ausschließlich fingiert wurde. Auffällig ist allerdings der scheinbare Stilbruch zwischen dem 2. und 3. Buch. Aus der Mengenverhältnisanalyse ergab sich, dass die ersten beiden Bücher über eine insgesamt größere Anzahl von eindeutig zuzuordnenden Elementen verfügen, als die beiden darauf folgenden Bücher. Die Zahl fiktiver Elemente liegt im 1. bis 4. Buch zwischen 2 und 5, ihr Verhältnis gegenüber den situationsgebundenen Elementen liegt im 1. und 2. Buch zwischen einem Drittel (2. Buch) und ca. der Hälfte (1. Buch) bzw. ist ausgeglichen ( 3. und 4. Buch). Die Zahl der situationsgebundenen Elemente variiert dagegen stärker (4 bis 9) und tritt besonders im 1. und 2. Buch gegenüber den fiktiven Elementen deutlich hervor. Es wird daher vom Verfasser die Auffassung vertreten, dass Buch 1 und Buch 2 situationsgebundener sind als Buch 3 und Buch 4. In Anbetracht der eingangs gemachten Definition von „Situationsgebundenheit“ lässt sich folglich schließen, dass man von den ersten beiden Büchern annehmen darf, dass sie zumindest in größeren Teilen vor dem 20. September 70 in Vorbereitung auf eine Prozessrede geschrieben wurden. Für Buch 3 und 4 kann dies aus den Ergebnissen nicht derart zuverlässig geschlussfolgert werden. Das bereits erwähnte Element des Zeitdrucks, unter dem Cicero nur in den ersten beiden Büchern zu stehen scheint, kann als Hinweis auf eine größere Fiktionsnähe der darauf folgenden Bücher angesehen werden. Aber auch diese Bücher verfügen über Elemente, welche recht deutlich einer reinen Fiktion widersprechen. Möglicherweise ist auch das Zeitdruck-Element kein schlüssiger Anhaltspunkt. Denn zum Beispiel in (II, 1, 45) setzt sich Cicero mit dem Kunstraub unter anderem in Achaia auseinander. Er führt diesen jedoch nicht näher aus, sondern möchte dies an einer anderen Stelle der Rede tun. Im 4. Buch setzt er sich dann auch ausschließlich mit dem Kunstraub des Verres auseinander, jedoch führt Cicero hier nur die Verbrechen in Sizilien an. Er unterlässt es somit, vorher angekündigte Ausführungen umzusetzen. Kann dies eventuell darauf deuten, dass Cicero unter Zeitdruck stand? Auf jeden Fall wären derartige Ausführungen auch Prozessfremd, was jedoch erstens Cicero nicht davon abhält, auf anderen Gebieten ebenfalls vom Thema abzuschweifen,
 und zweitens in einer fingierten Rede erst recht nur begrenzt stören würde. 

Für das 5. Buch konnten wieder überwiegend situationsgebundene Elemente identifiziert werden, auch wenn hierbei die Interpretation stellenweise gewagt erscheint. 

Nach Ansicht des Verfassers darf von der zweiten Rede im Ergebnis dieser Arbeit daher folgendes angenommen werden: Cicero schrieb einen großen Teil dieser Rede in Vorbereitung auf die zu erwartende 2. Verhandlung. Diese Teile sind u.a. besonders im 1., 2. und 5. Buch zu finden. Da nicht nachvollzogen werden kann, wie Cicero sich gewöhnlich auf seine Reden vorbereitete (ob er beispielsweise sie bereits ausformulierte oder sich nur inhaltliche Notizen machte), lassen die eher fiktiven Teile der zweiten Rede am ehesten auf eine nachträgliche Überarbeitung oder Ergänzung schließen. Die Selbstverbannung des Verres hinderte Cicero daran die Rede vorzutragen, weshalb er sie im Nachhinein veröffentlichte, dabei wurde sie in einigen Teilen literarisch ausgestaltet. Besonders deutlich wird das in den Büchern 3 und 4, welche zum Zeitpunkt der Überarbeitung wahrscheinlich noch nicht derart detailliert ausgearbeitet (für die 2. Verhandlung) vorlagen. 

Dass Cicero die tatsächliche Flucht des Verres nicht erwähnt, sondern von seiner Anwesenheit ausgeht, ist somit nicht als Verfälschung von Tatsachen anzusehen, sondern kann ebenso gut situationsbedingt sein. Wenn er also begann, die zweite Rede vor der 2. Verhandlung zu verfassen, konnte er dies natürlich nur in der Hoffnung tun, Verres würde zur dieser Verhandlung erscheinen. Wäre Cicero vom Gegenteil ausgegangen, wäre die Rede überflüssig geworden. Die Nicht-Erwähnung der Selbstverbannung zeugt daher nicht von Fingiertheit, sondern von Authentizität. 

Es muss auch noch einmal herausgestellt werden, dass die Länge der Rede allerhöchstens als Indiz, aber nicht als Beweis für ihre Fingiertheit gelten kann. Wie unter Punkt 3.4. dargelegt wurde, muss sich Verres mindestens bis zum 5. September noch in Rom befunden haben. Vom Ende der ersten Verhandlung (am 13. August) bis zum 5. September bestand also ein Zeitraum von 3 Wochen und 2 Tagen, in welchem Cicero an der Vorbereitung der 2. Verhandlung arbeiten konnte. Da er des Weiteren laut eigener Aussage erst nach den Konsulnwahlen (27. Juli) die Absichten der Verteidigung erkannte, die Verhandlung verzögern zu wollen,
 könnte man wohl außerdem davon ausgehen, dass er sich bis etwa zum 27. Juli auf eine ausführliche Prozessrede bei der 1. Verhandlung vorbereitet haben könnte. Der Zeitraum, der ihm dafür zur Verfügung stand, betrug ca. 3 Monate, weil Cicero erst nach seiner Rückkehr aus Sizilien von der Verschiebung des Termins auf den 5. August erfuhr.
 In diesem Sinne hätte er also die spätere zweite Rede inhaltlich schon vor der 1. Verhandlung strukturiert haben können und hätte dann vom 27. Juli an noch ca. 3 Wochen bis zur 1. Verhandlung Zeit gehabt, um seine Strategie zu ändern und die bekannte kurze erste Rede zu schreiben. An dieser Stelle muss auf die Sekundärhypothese verwiesen werden. Trotz dieser Überlegungen erweist sie sich nach Ansicht des Verfassers als nicht haltbar, da die unter Gliederungspunkt 3. durchgeführte Analyse sehr deutlich ergab, dass die zweite Rede in nahezu allen Punkten nur unter dem Aspekt einer bereits stattgefundenen 1. Verhandlung gesehen werden kann. Falls also bereits vor der 1. Verhandlung Teile der Rede erarbeitet wurden, dann wohl nur inhaltlich, ansonsten hätte sie im Anschluss extrem stark überarbeitet worden sein müssen. 

Schlussendlich ging Hortensius vor der 1. Verhandlung davon aus, dass Cicero eine ausführliche Rede halten würde. Um also im August nicht mehr zur Zeugenvernehmung zu gelangen, musste Hortensius davon ausgegangen sein, Cicero würde solange sprechen, dass es nicht mehr dazu käme. Dies spricht dafür, dass eine sehr lange Anklagerede von Hortensius erwartet wurde. 

Dass die zweite Rede zu lang wäre um sie halten – dagegen kann man eine einfache Berechnung stellen. Die erste Rede dauerte in etwa eine Stunde.
 Sie umfasst (in der Ausgabe von Fuhrmann) 23 Seiten (nur Latein). Die zweite Rede benötigt 477 Seiten (ebenfalls in der Ausgabe von Fuhrmann, nur die Seiten auf Latein). Damit besitzt die zweite Rede den ungefähr 20,7-fachen Umfang der ersten Rede. Sie zu halten würde somit etwa 21 Stunden dauern. Geht man von nur 2 Stunden Redezeit pro Tag aus, wäre sie also in etwa 10-11 Tagen  abgehandelt gewesen. Als Planung für die 1. Verhandlung hätte Cicero damit im August die Zeit bis zum 15./16. August
 beansprucht. Für die 2. Verhandlung vom 20. September an geplant, hätte Cicero die Zeit bis ca. zum  30. September benötigt, was genügend Zeit für den Abschluss der 2. Verhandlung gelassen hätte.

In der Bewertung der vorliegenden Untersuchung kann abschließend festgestellt werden, dass nach Ansicht des Verfassers sich die Primärhypothese bestätigt hat.

6. Anhang
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